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Sachverhalt und Antrãge 

Die Einspruchsabteilung hat durch die Entscheidung vom 

26. Juni 1989 den Einspruch gegen das europãische Patent 

Nr. 0 124 765 zurückgewiesen. 

Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch 

Einschreiben mit RUckschein an die Einsprechende 

abgesandt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende ani 

12. August 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
I 	Gebühr Beschwerde erhoben. 

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. 

Mit Schreiben vom 9. März 1990 hat der Geschàftsstellen-

beainte der Beschwerdekannner die Beschwerdeführerin auf das 

Fehien einer Beschwerdebegründung und die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde als unzulãssig aufmerksani 

gemacht sowie auf Artikel 122 EPU hingewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hat sich weder zu dem Schreiben der 

Geschãftsstelle geàul3ert noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 

Entscheidungsgründe 

Da eine BeschwerdebegrUndung nicht eingegangen ist, wird 

die Beschwerde gemâB Artikel 108 in Verbindung mit 

Regel 65 (1) EPU als unzulässig verworfen. 
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EntscheidungSfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 
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